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RS OGH 1961/11/10 2Ob407/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1961

Norm

ABGB §1327 c1

Rechtssatz

Der Ehemann einer getöteten Frau hat insofern Anspruch auf Schadenersatz, als sein Aufwand für die zur Führung des

Hauswesens erforderliche Ersatzkraft jene Kosten übersteigt, die für den Unterhalt der Frau erforderlich waren.

Entscheidungstexte

2 Ob 407/61
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